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Text 

Grundsätze der Wahrnehmung von Aufgaben durch die Bundesministerien 

§ 3a. (1) Die Bundesministerien haben gemäß den Weisungen (Art. 20 Abs. 1 B-VG) und unter der 
Verantwortung (Art. 74, 76 und 142 B-VG) des mit ihrer Leitung (Art. 77 Abs. 3 B-VG) betrauten 
Bundesministers im Rahmen ihres Wirkungsbereiches auf Grund der Gesetze die ihnen durch 
bundesverfassungsgesetzliche Vorschriften, allgemeine Entschließungen des Bundespräsidenten, durch 
dieses Bundesgesetz oder andere bundesgesetzliche Vorschriften oder durch Verordnungen auf Grund des 
§ 13 übertragenen Geschäfte der obersten Bundesverwaltung in zweckmäßiger, wirtschaftlicher und 
sparsamer Weise zu besorgen. 

(2) Die Bundesministerien haben im Rahmen ihres Wirkungsbereiches (§ 2) 

 1. an der Besorgung der Geschäfte anderer Organe des Bundes und der Länder mitzuwirken, soweit 
dies gesetzlich vorgesehen ist; 

 2. die Bundesregierung bei der Besorgung ihrer Aufgaben zu unterstützen; sie haben insbesondere 
Vorlagen der Bundesregierung an den Nationalrat, Verordnungen und Kundmachungen der 
Bundesregierung sowie sonstige Beschlüsse der Bundesregierung, die Angelegenheiten des 
Wirkungsbereiches des betreffenden Bundesministeriums zum Gegenstand haben, vorzubereiten 
und die Beschlüsse der Bundesregierung innerhalb ihres Wirkungsbereiches durchzuführen; 

 3. alle Fragen wahrzunehmen und zusammenfassend zu prüfen, denen vom Standpunkt der 
Koordinierung der vorausschauenden Planung der ihnen übertragenen Sachgebiete oder vom 
Standpunkt der wirtschaftlichen und zweckmäßigen Einrichtung und Arbeitsweise der 
Vollziehung im Bereich des Bundes grundsätzlich Bedeutung zukommt; sie haben hiebei auf alle 
Gesichtspunkte Bedacht zu nehmen, die seitens des Bundes für den Bereich der ihnen 
zugewiesenen Sachgebiete vom rechts-, verwaltungs- und wirtschaftspolitischen Standpunkt von 
Bedeutung sind; sie haben die Ergebnisse dieser Prüfung für die Bundesregierung und für die 
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Bundesminister bereitzustellen und bei Besorgung der ihnen obliegenden Geschäfte der obersten 
Bundesverwaltung entsprechend zu verwerten; 

 4. alle Interessen wahrzunehmen, die im Zusammenhang mit den von ihnen zu besorgenden 
Geschäften der obersten Bundesverwaltung hinsichtlich der Besorgung der den Ländern 
verfassungsmäßig übertragenen Sachgebiete von Bedeutung sind, sowie auf die wechselseitige 
Koordinierung der Vollziehung des Bundes und der Länder Bedacht zu nehmen; 

 5. alle Interessen wahrzunehmen, die im Zusammenhang mit den von ihnen zu besorgenden 
Geschäften der obersten Bundesverwaltung hinsichtlich der Aufgaben der Organe der 
Gesetzgebung von Bedeutung sind. 

(3) Die Mitglieder der Bundesregierung sind verpflichtet, die ihnen ausschließlich aus ihrer 
amtlichen Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen geheim zu halten, soweit und solange dies aus den in 
§ 6 Abs. 1 des Informationsfreiheitsgesetzes, BGBl. I Nr. 5/2024, genannten Gründen erforderlich und 
verhältnismäßig ist. 
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